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15Os136/96 (15Os139/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1976

Norm

StGB §11 D1

StGB §287

StPO §314

Rechtssatz

Ist die Stellung einer Zusatzfrage in Richtung eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausches nicht geboten,

ist auch eine Eventualfrage nach dem § 287 StGB nicht zu stellen.
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